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Zie] des Gestaltungsplanes ist es, die Stellung und das Volumen des 
neuen Mehrzweckgebäudes f es tzul egcn _ Da:. Mch rzwpckqcbäude bc i r1ha 1 u~ t 
Gemeindchilus, Werkhofgehc=Jude mil Kantine, Gcm<~indew<-~rkhof, Feuerwehr, 
Containerstandplatz und im Untergeschoss eine 7.ivilschutzan1age. 

Dieses Projekt wurdf 1990 zum Sieger ei ncs Projektwettbewerbes gckürl. 
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Geltungsbereich 

Alte Baulinie 

Neue Baulinie 

Baubereich für ober i reHsehe Bauten 
Hochbauten sind innerhalb der Bauber-eiche zu stellen. 
Vordächer dürfen die Ballbereiche um max. 2 m Über­
ragen, wenn dadurch nicht zwingende Vorschriften 
ver-letzt werden. 

Baubereich für unterirdische Bauten und Anlagen 

ßes tehende Geb.:=iude 

Gemeindehaus 3- geschossig 

Werkgebäude 2- geschossig 

Unterstand f(jr Fahrzeuge und Werkhof 1- geschossig 

Pavillon für Geräte 1- geschossig 

Die Geschosszahlen sind verbindlich. Art und Anordnung 
der Baukörper sind sinngernäss zu beachten. 
Auf dem f..emeindehaus und Werkhofgebäude sind Steil-­
dächer- vorgeschrieben. 

Zufahrten und Parkplätze 

Fussgängerbereich 

Grünflächen I Rasenspielfeld 

Allwetterplatz I Laufbahn 

Hochstämmig(~ Bäume als Mini.maJbepflanzung verbindlich, 
es sind einlteimische Bäume zu verwenden. 

Die ·aukornmission kann im Interesse einer besseren ästhetischen oder­
wohnhygi e ni schen Lösung geringfügige Abweichungen vom Plan und von 
einzelne n dieser Bestimmungen zulassen, wenn das Konzept der 
Ucberbauunq erhalten bleibt, keine zwingenden kantonalen Bestimmungen 
verletzt werden und die öffentlichen und achtenswerten nachbarlichen 
rnten~s sen gewahrt bleiben. 
Tm übrigen gel ten die Bestimmungen des Bau- und Zonenreglementes von 
lled>etswi l sowie dje übergeordneten kantonalen Vorschr-iften. 

Der Geslal,lungsplan tritt mit Genehmigung des Regierungsrates in Kraft. 
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